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Schutzgut / Handlungsgegenstand „Landschaft“ 

 wichtiges Schutzgut im Naturschutz, prominent diskutiert in den letzten 
Jahren

 aber theoretisch-methodische Fundierung und v.a. anwendungspraktische 
Bedeutung in Deutschland bislang relativ schwach, z.B.:

 Festlegung von Vorranggebieten für die Windenergie häufig nur grobe 
Hilfsparameter wie Schutzgebiete

 einschlägige Planungsgrundlagen zum Thema Landschaft fehlen häufig

(1) „Landschaft“ im Aufgabenfeld „Naturschutz und Landschaftspflege“
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Zentraler Ansatzpunkt

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 BNatSchG 

(1) „Natur und Landschaft sind […] im besiedelten und unbesiedelten Bereich“ so zu schützen, dass „die 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer 
gesichert sind“.

(4) „Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von 
Natur und Landschaft sind insbesondere

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau-
und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu 
bewahren“ 
 Zieldimension 1: Sicherung des natürlichen und kulturellen Erbes 
 nur zu Teilaspekten, v.a. historische Kulturlandschaften, Arbeiten in Ländern oder Regionen 
 bislang kein umfassender Ansatz zu Erbelandschaften (Zieldim. 1)
 wesentlicher Ansatzpunkt im F+E-Vorhaben  

2. „zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft […]  vor allem im besiedelten und 
siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen.“
 Zieldimension 3: Sicherung der immateriellen Funktionen für das Erleben und Wahrnehmen 
von Natur und Landschaft
 zahlreiche Konzepte, v.a. in Ländern und Regionen, unterschiedliche Ansätze
 in bundesweitem Vorhaben: Maßstabsproblem 
 wird auch im F+E berücksichtigt

(1) „Landschaft“ im Aufgabenfeld „Naturschutz und Landschaftspflege“



Vertr.-Prof. Dr. Markus Schwarzer                Konzeption und Identifizierung von „Erbelandschaften“ in Deutschland

Beispiel:
Historischer 

Terrassenweinberg
an der Roßwager Enzschleife

Beispiel: 
Küstenlandschaft Hiddensee

Naturlandschaften

sehr geringe menschliche Prägung der physischen 
Landschaft

§ 1 Abs. 4 Nr. 1 und z.B. § 24 Abs. 1-3 BNatSchG

Eigenart von „Natur“, z.B. natürliche Buchenwälder auf 
verschiedenen Standorten; Moorlandschaften

Schönheit: z.B. besondere Felsen; natürliche Flussläufe 

Historisch gewachsene Kulturlandschaften

§ 1 Abs. 4 Nr. 1 und z.B. § 25 BNatSchG

Historisch-kulturelle Eigenart einschließlich Zeugniswert, 
z.B. Altsiedellandschaften mit historischen Elementen; 
historische Siedlungsformen

Schönheit: z.B. landschaftsprägende Burgen und ihr Umfeld; 
kleinteilige Weinbergslandschaften

(2) Konzeption und Operationalisierung von „Erbelandschaften“
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Beispiel: 
Bergmähwiesen 

in der Mittelgebirgslandschaft Vogelsberg

naturnahe Kulturlandschaft ohne wesentliche 
Prägung durch technische Infrastruktur

§ 1 Abs. 5 und z.B. § 30 BNatSchG

Eigenart naturnaher/ halbnatürlicher Räume, z.B. extensiv 
genutzte Grünlandgebiete mit geringer Zerschneidung

Schönheit: z.B. Weide- oder Hutelandschaften mit 
wirkmächtiger Ästhetik im Sinne von Arkadien-Motiven 

sonstige besondere Einzellandschaft mit einer 
besonderen natürlichen und kulturellen Prägung

„Natur und Landschaft“ im BNatSchG 

Eigenart z.B. von bergbaulich oder militärisch überprägten 
Landschaften mit besonderer Naturausprägung und 
ggf. besonderen Relikten

Schönheit: z.B. industriell überprägte Landschaften mit 
besonderer Naturästhetik und ggf. markanten Relikten

Beispiel:
Bergbaufolgelandschaft mit wüstenartigem Charakter 

und Pioniervegetation in der Niederlausitz
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Landschaften mit hoher Bedeutung für das Landschaftserleben und die 
landschaftsgebundene Erholung (Zieldimension 3)

Grundannahme:

Landschaften mit mindestens hoher Bedeutung für das natürliche und kulturelle 
Erbe (Zieldimension 1) sind in der Regel gleichzeitig auch hinsichtlich des Erlebens 
und Wahrnehmens von Natur und Landschaft / Erholung (Zieldimension 3) relevant. 

§ 1 Abs. 1 Nr. 3, 1 Abs. 4 S. 2, 1 Abs. 5 S. 1 BNatSchG und z.B. 
§§ 25, 27 BNatSchG 

gesamthaft / in Teilbereichen
 Ergänzung oder Erweiterung 

bestehender Landschaften

z.B. Küstenlandschaften ohne besondere naturnahe oder 
historische Prägung, künstliche Seenlandschaften

Beispiel:
Küstenlandschaft Norddeich

Behandlung des Schutzguts „Landschaft“ bei großmaßstäblicher Bewertung/Planung

z.B. Freiflächen in Verdichtungsräumen  nicht Gegenstand des F+E-Vorhabens
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Breite Datenbasis (Auswahl)

 UNESCO-Welterbestätten: bestehende, Tentativliste, potenzielle  
– sofern landschaftsprägend 

 Großschutzgebiete: NLP, BIOS (v.a. Kern-/Pflegezone), NP (rel. Teilbereiche)

 Landschaftskonzepte: bundesweit (z. B. Burggraaff & Kleefeld 1998: historische 
Kulturlandschaften) und landesweit/regional (sofern vorhanden)

 Aktuelle Planwerke: Landschaftsplanung (Lapro, LRP)
Landes-/ Regionalplanung

 Weitere Schutzgebiete: u.a. NSG, LSG, NATURA 2000, Lichtschutzgebiete, 
Nationale Geoparke

 Fachdaten: u.a. UZVR, Naturschutzgroßprojekt, Nationale Naturerbeflächen, 
MairDumont/ MARCO POLO

 Atlanten, einschlägige Literatur

Detaillierte Übersichten zu allen verwendenden Daten je Bundesland

(2) Konzeption und Operationalisierung von „Erbelandschaften“
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Operationalisierung

 Landschaften identifiziert ab einer mindestens hohen Bedeutung 
 für das natürliche und kulturelle Erbe (Zieldimension 1) 
 für das Erleben und Wahrnehmen von Natur und Landschaft (Zieldimension 3)

 Maßstab: 
 Darstellung der Ergebnisse 1: 750.000
 Bearbeitungsmaßstab ca. 1: 150.000
 Vergrößerung der Ergebnisse nur bis zum Maßstab 1: 300.000 

 Mindestgröße der Bedeutsamen Landschaften:   
 15 km² aus Gründen der Lesbarkeit
 entspricht ca. 4 mm x 6,6 mm in der Gesamtkarte 

 Umgang mit Meeresflächen: 
 Fokus stärker auf Watten- und Boddenbereichen als auf offene Meeresflächen
 Abgrenzung in einer Entfernung von 5 km, die sich auf die Küsten des Festlandes, auf 

bewohnte Inseln und Halligen bezieht 
 Spezielle Darstellung            

 Expertengespräche zu allen Ländern
– Anpassungen der Bedeutsamen Landschaften

(2) Konzeption und Operationalisierung von „Erbelandschaften“
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Ockelützwarft auf Hallig Hooge mit Priel

(Foto: Werner Konold)

(3) Beispielhafte Ergebnisse 
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Neuenburg bei Freyburg an der Unstrut und 

terrassierte Weinlagen (Foto: Nicole Reppin)
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Das Höllental mit Blick zur Zugspitze 

(Foto: Deborah Hoheisel)

(3) Beispielhafte Ergebnisse 
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Ergebnis: 

 451 Bedeutsame Landschaften in Deutschland 
unter Bezug auf einschlägige Vorarbeiten 
identifiziert, abgegrenzt und beschrieben

 ca. 800 Seiten plus Gesamtkarte 1: 750.000

(3) Beispielhafte Ergebnisse 
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(3) Beispielhafte Ergebnisse 
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(3) Beispielhafte Ergebnisse 

demnächst verfügbar:       https://www.bfn.de/infothek/veroeffentlichungen/bfn-skripten.html
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(4) Anwendungsfelder und Ausblick 

Anwendungsbezüge des Konzepts „Bedeutsame Landschaften in Deutschland“

 bundesweite Referenz für das Schutzgut Landschaft 
 wesentliche Grundlage für die Landschaftsplanung und die Raumordnung: 
Bundesländer und Regionen sollten Ergebnisse aufgreifen +  ggf. spezifizieren

 Schutzgebiete: 
neben NLP und Biosphärenreservaten v.a. Qualifizierung von Naturparken und von LSG

 Eingriffsregelung: 
Grundlage zur Bewertung von Landschaften, auch relevant für die Kompensation 

 Qualifizierung / Förderung 
Maßnahmen, die die landschaftliche Qualität im Sinne der vier Landschaftsbestimmungen 
und der wertgebenden Merkmale sichern und weiterentwickeln
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Ausblick

 Konsultation: Workshops mit Fachvertretern aller Bundesländer 2018 / 2019, 
anschließend Konsolidierung der „Bedeutsamen Landschaften“ und Integration in das 
Bundeskonzept Grüne Infrastruktur (BKGI) geplant

 Methodische Weiterentwicklung: Identifizierung weiterer bedeutsamen Landschaften, 
die in einer bundesweiten Betrachtung nicht zu ermitteln sind, z. B. 
- sehr kleinteilige Erbelandschaften oder 
- besonders für das Erleben relevante Landschaften im Kontext von Verdichtungsräumen 

 Verknüpfung mit der Landschaftsplanung und der Raumordnung, v.a. auf der Ebene der 
Länder und Regionen

 Bedeutsame Landschaften sichern und entwickeln durch 
- Biosphärenreservate, Naturparke oder kleinräumiger durch Landschaftsschutzgebiete 
- Förderprogramme und 
- kooperative Instrumente

(4) Anwendungsfelder und Ausblick 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

demnächst

 www.bfn.de


